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Senatsverwaltung für Justiz,
Verbraucherschutz und Antidiskriminierung

Herrn Abgeordneten Sebastian Schlüsselburg (Die Linke)
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/24505
vom 11. August 2020
über Eheschließungen und Ehescheidungen in 2019 und ersten Halbjahr 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Wie stellt sich die Anzahl der Eheschließungen in Berlin im Jahr 2019 und im ersten Halbjahr 2020 dar
(bitte aufschlüsseln nach Bezirken)?

Zu 1.: Die Anzahl der Eheschließungen für das Jahr 2019 in den einzelnen Bezirken lau-
tet wie folgt:

Bezirk Anzahl der Ehe-
schließung

Mitte 943
Friedrichshain-Kreuzberg 1.002
Pankow 829
Charlottenburg-Wilmersdorf 1.966
Spandau 682
Steglitz-Zehlendorf 1.187
Tempelhof-Schöneberg 2.059
Neukölln 1.639
Treptow-Köpenick 1.134
Marzahn-Hellersdorf 816
Lichtenberg 742
Reinickendorf 946

Zahlen für das I. Halbjahr 2020 liegen noch nicht vor.



 2

2. Wie stellt sich die Anzahl der Ehescheidungen und Aufhebungen der Lebenspartnerschaften in Berlin im
Jahr 2019 und im ersten Halbjahr 2020 dar (bitte aufschlüsseln nach Familiengerichtsbezirken)?

Zu 2.: Die Anzahl der Verfahren, die mit einem Scheidungsbeschluss endeten, stellt sich
wie folgt dar:

2019 I. Halbjahr 2020
Amtsgericht Pankow/Weißensee 1.579 573
Amtsgericht Schöneberg 797 332
Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg 3.261 1.281
Amtsgericht Köpenick 421 166

Die Anzahl der Entscheidungen über die Aufhebung einer Lebenspartnerschaft stellt sich
wie folgt dar:

2019 I. Halbjahr 2020
Amtsgericht Pankow/Weißensee 45 24
Amtsgericht Schöneberg 45 12
Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg 99 31
Amtsgericht Köpenick 5 2

3. Wie hoch waren die kassenwirksamen Einnahmen, die im Jahr 2019 und im ersten Halbjahr 2020 durch
die einschlägigen Gebühren bei den Standesämtern im Falle von Eheschließungen und Lebenspartner-
schaften angefallen sind (bitte aufschlüsseln nach Bezirken und Jahren sowie der Gesamtsumme)?

Zu 3.: Die Bezirke führen die Buchungen in eigener Zuständigkeit durch. Die von den
Bezirken gemeldeten Erträge stellen sich wie folgt dar:

Bezirk 2019 I. Halbjahr 2020
[€] [€]

Mitte 213.848 91.051
Friedrichshain-Kreuz-
berg 162.038 71.533
Pankow 140.452 77.923
Charlottenburg-Wil-
mersdorf 154.540 84.350
Spandau 63.369 36.095
Steglitz-Zehlendorf *) *)
Tempelhof-Schöneberg 237.153 101.571
Neukölln 184.942 72.641
Treptow - Köpenick 136.547 63.794
Marzahn - Hellersdorf *) *)
Lichtenberg 112.715 56.741
Reinickendorf 112.503 39.149
Gesamt 1.532.033 710.963

*) Die Erträge in Steglitz-Zehlendorf sind aufgrund einer offensichtlich fehlerhaften Kontierung
nicht repräsentativ. Die Erträge in Marzahn-Hellersdorf sind ebenfalls nicht plausibel.
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4. Wie hoch waren in den vergangenen zehn Jahren die kassenwirksamen Einnahmen bei der Kosten-
einziehungsstelle der Justiz oder anderen öffentlichen Stellen, die im Zusammenhang mit den erhobenen
Gerichtsgebühren für Ehescheidungen oder der Aufhebung von Lebenspartnerschaften entstanden sind
(bitte aufschlüsseln nach Jahren und Familiengerichtsbezirken)?

Zu 4.: Im Jahr 2019 und dem ersten Halbjahr 2020 wurden Einnahmen in Familiensa-
chen von den damit befassten Gerichten in folgendem Umfang erzielt (Die Beträge bein-
halten die in den Familiensachen geleisteten Vorschüsse):

2019 I. Halbjahr 2020
Amtsgericht Köpenick 429.614,84 € 177.090,82 €
Amtsgericht Pankow 1.370.662,55 € 631.226,35 €
Amtsgericht Schöneberg 1.102.193,76 € 529.198,65 €
Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg 2.696.323,02 € 1.235.133,73 €

Eine getrennte Erfassung der erhobenen Gerichtsgebühren für Ehescheidungen oder die
Aufhebung von Lebenspartnerschaften erfolgt nicht.

5. Wie lange betrug die durchschnittliche Verfahrensdauer bei Scheidungen bzw. Aufhebung von Lebens-
partnerschaften im Jahr 2019 und im ersten Halbjahr 2020 (bitte aufschlüsseln nach Jahren und
Familiengerichtsbezirken)?

Zu 5.: Die durchschnittliche Verfahrensdauer (in Monaten) in Verfahren, die mit einem
Scheidungsbeschluss endeten, stellt sich wie folgt dar:

2019 I. Quartal 2020 II. Quartal 2020
Amtsgericht Pankow/Weißensee 10,4 10,7 9,6
Amtsgericht Schöneberg 10,3 11,3 12,7
Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg 12,1 11,0 11,4
Amtsgericht Köpenick 9,3 9,1 8,8

Die durchschnittliche Verfahrensdauer (in Monaten) in Verfahren, die mit einem Be-
schluss auf Aufhebung der Lebenspartnerschaft endeten, stellt sich wie folgt dar:

2019 I. Quartal 2020 II. Quartal 2020
Amtsgericht Pankow/Weißensee 5,4 13,6 8,6
Amtsgericht Schöneberg 6,8 10,1 4,0
Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg 7,0 6,6 8,2
Amtsgericht Köpenick 4,2 keine Verfahren 6,6

6. Wie stellt sich im Jahr 2019 und im ersten Halbjahr 2020 die Anzahl der Entscheidungen auf Bewilligung
von Prozesskosten- bzw. Verfahrenskostenhilfe in Scheidungsverfahren und Verfahren zur Aufhebung von
Lebenspartnerschaften dar (bitte aufschlüsseln nach Familiengerichtsbezirken)?

Zu 6.: Die Anzahl der Entscheidungen auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe in
Scheidungsverfahren stellt sich wie folgt dar:
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2019 I. Halbjahr 2020
Amtsgericht Pankow/Weißensee 2.112 741
Amtsgericht Schöneberg 540 215
Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg 4.227 1.396
Amtsgericht Köpenick 463 188

Die Anzahl der Entscheidungen auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe in Verfahren
über die Aufhebung einer Lebenspartnerschaft stellt sich wie folgt dar:

2019 I. Halbjahr 2020
Amtsgericht Pankow/Weißensee 77 9
Amtsgericht Schöneberg 75 1
Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg 52 11
Amtsgericht Köpenick 2 0

7. Wie viele Verfahren wurden in 2019 und im ersten Halbjahr 2020 pro Richter/in-Stelle erledigt (bitte
zusätzlich aufschlüsseln nach Familiengerichtsbezirken)?

Zu 7.: In Familiensachen stellt sich die Erledigung pro Richterin und Richter wie folgt dar:

Erledigungen
je Richter/in

Amtsgericht
Pankow/Weißensee

Amtsgericht
Schöneberg

Amtsgericht
Tempelhof-Kreuzberg

Amtsgericht
Köpenick

2019 417,34 301,48 411,92 380,65
Prognose für

2020* 283,21 295,16 336,62 341,48

*Jahreszahl errechnet aus der Verdoppeltung des I. Halbjahres 2020

8. Wie viele Verfahren in Familiensachen waren per 30.6.2020 unerledigt und wie viele sind aktuell
unerledigt (bitte aufschlüsseln nach Familiengerichtsbezirken)?

Zu 8.: Der Bestand stellt sich wie folgt dar:

Amtsgericht
Pankow/Weißensee

Amtsgericht
Schöneberg

Amtsgericht
Tempelhof-Kreuzberg

Amtsgericht
Köpenick

30.06.2020 5.076 2.576 10.149 1.058

9. Wie haben sich die Richterstellen jeweils welcher Besoldungsgruppe an den Familiengerichten in den
vergangenen zehn Jahren entwickelt?

Zu 9.: An den Familiengerichten haben sich die Arbeitskraftanteile bei den Richterstellen
der Besoldungsgruppen R1, R2, R2 + Zulage, R3 und R4 in Familiensachen wie folgt
entwickelt:

Jahre Amtsgericht
Köpenick

Amtsgericht
Pankow/
Weißensee

Amtsgericht
Schöneberg

Amtsgericht
Tempelhof-
Kreuzberg

2010 Familiengericht seit
dem 01.06.2016.

15,79 R1
0,5 R2

8,3 R1
0,35 R2

0,2 R2 Z
Zahlen sind für

diese Jahre nicht
vorhanden.
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2011 20,11 R1
0,4 R2 Z

9,75 R1
0,35 R2

2012 18,88 R1
0,4 R2 Z

9,65 R1
0,35 R2

42,58 R1
3 R2

2013 19,51 R1
0,5 R2 Z

10,5 R1
0,35 R2

42,23 R1
3 R2

2014 19,3 R1
0,06 R2

10,5 R1
0,35 R2

40,16 R1
3 R2

2015 18,04 R1
0,4 R2 Z

9,9 R1
0,35 R2

39,81 R1
3 R2

2016 2,75 R1
0,3 R2

19,6 R1
0,4 R2 Z

10,8 R1
0,35 R2

37,29 R1
3 R2

2017 3,75 R1
0,7 R2

19,24 R1
0,2 R2

10,95 R1
0,35 R2

34,14 R1
3 R2

2018
3,75 R1

0,3 R2
18,12 R1

0,2 R2
10,7 R1
0,35 R2

0,3 R2 Z

31,80 R1
3 R2

2019
3,75 R1

0,3 R2
20,12 R1

0,2 R2
0,2 R3

11,3 R1
0,35 R2

0,3 R2 Z

36,97 R1
0,55 R2

0,2 R4

2020
3.83 R1

0,3 R2
0,35 R2Z

0,2 R3

20,25 R1
1,0 R2

0,4 R2 Z
0,2 R3

11,1 R1
0,35 R2

0,3 R2 Z

34,02 R1
0,45 R2

0,2 R4

Es wird darauf hingewiesen, dass keine einheitliche Erfassung der Richterstellen in Fa-
miliensachen besteht und mangels einheitlichen Stichtages die Daten nur begrenzt ver-
gleichbar sind.

10. Wie bewertet der Senat die aktuelle Richterstellensituation an den Familiengerichten?

Zu 10.: Die Familiengerichte sind Teil der Amtsgerichte. Über die Geschäftsverteilung
innerhalb der Amtsgerichte entscheidet das Präsidium des jeweiligen Gerichts gemäß
§ 21e des Gerichtsverfassungsgesetztes in richterlicher Unabhängigkeit. Die Geschäfts-
verteilung und damit auch die Ausstattung der Familiengerichte unterliegt daher nicht der
Bewertung des Senats.

Berlin, den 26. August 2020

In Vertretung
Dr. Brückner
Senatsverwaltung für Justiz,
Verbraucherschutz und Antidiskriminierung


